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Förderung von Anerkennung und Umsetzung der Sozialrechte in der Schweiz

Sehr geehrte Frau Präsidentin

lm Namen des Bundesrates danke ich lhnen für lhr Schreiben vom 3. Apri l  2009. Sie ver langen eine
verstärkte Förderung der Umsetzung der Sozialrechte in der Schweiz und ersuchen darum, dass die
Schweiz so rasch als mögl ich das Fakultat ivprotokol l  zum UNO-Pakt über wir tschaft l iche, sozrale und
kulturel le Rechte, das Protokol l  Nr.  1 zur Europäischen Menschenrechtskonventron (EMRK) sowie die
Europäische Sozialcharta ratifiziert.

Als Vertragsstaat des Internationalen Paktes über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte
(Pakt l )  setzt  s ich die Schweiz im In- und Ausland für die Umse2ung der wir tschaft l ichen, sozialen und
kulturel len Rechte ein. Der zweite und dr i t te Bericht der Schweiz über die UmseZung des Paktes I
(Apri l  2008) zeichnet ein ausführl iches Bi ld der Verwirkl ichung dieser Rechte. Er attest iert  der Schweiz
eine weitgehend fortschri t t l iche Umse2ung. Der Bericht weist  aber auch auf Bereiche hin, in denen
weiterer Handlungsbedarf  besteht.  Die im kommenden Jahr anstehende Prüfung des Berichts vor
dem Sozialausschuss bietet Gelegenheit ,  die Debatte über die Verwirkl ichunq der Sozialrechte in der
Schweiz weiterzuführen.

Das Fakultat ivprotokol l  zum Pakt I  wurde erst Ende 2008 verabschiedet und ist  noch nicht in Kraft
getreten. Es erfordert eine vertiefte Prüfung durch die Bundesverwaltunq, bevor der Bundesrat in der
Lage ist  s ich zu einer eventuel len Annahme zu äussern.

Die Rat i f ikat ion des Protokol ls Nr.  1 zur EMRK könnte, z ieht man die Rechtsprechung des Gerichts-
hofs in Strassburg in Betracht,  der Schweiz zusätzl iche Pf l ichten aufer legen, insbesondere im Bereich
der sozialen Sicherheit .  Die Schweiz hat die Frage derVereinbarkeit  ihrer Rechtsordnung mit  den
Anforderungen des ersten Zusatzprotokol ls zur EMRK einer Analyse unterzogen und dabei die wicht i -
gen Entwicklungen der europäischen Rechtsprechung in diesem Bereich und die Weiterentwicklung
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des schweizerischen Rechts berücksicht igt .  Sie gelangte zum Schluss, dass dieses Instrument nur mit
zah lreichen Vorbeha lten ratifiziert werden kön nte.

Was schl iessl ich die Sozialcharta betr i f f t ,  g i l t  es an die Abschreibung der parlamentar ischen lni t iatrve
die deren Rati f iz ierung verlangte, durch den Nationalrat im Jahr 2004 zu er innern. Wenn im heut igen
Zeitpunkt die Wiederaufnahme dieses Dossiers gewünscht wird, müsste man sich vergewissern, dass
sich die Haltung des Parlamentes sei ther grundsätzl ich geändert  hat.  Eine Einschätzung ist  im derzei-
t igen Stadium nicht mögl ich.

Mit  f reundl ichen Grüssen
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